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Erwägungen

E. 1
Die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich nahm am 28. November 2022 eine vom
Beschwerdeführer angestrengte Strafuntersuchung gegen diverse kantonale
Behördenmitglieder nicht an die Hand. Die Verfügung wurde dem Beschwerdeführer per
Einschreiben verschickt. Sie kam am 20. Dezember 2022 in der Abholstelle der
Schweizerischen Post in Wallisellen an und wurde dort aufgrund des Auftrages zur
Postlagerung zurückbehalten. Der Beschwerdeführer holte die Sendung erst am 23. Januar
2023 bei der Poststelle Wallisellen ab.

Der Beschwerdeführer ersuchte beim Obergericht des Kantons Zürich um Erstreckung oder
Wiederherstellung der Beschwerdefrist und begründete dies mit einer "Notfalleinlieferung
ins Limmattal Spital". Zudem reichte er ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis für die Dauer vom
29. Januar 2023 bis und mit 3. Februar 2023 ein. Mit Beschluss vom 13. März 2023 wies
das Obergericht das Gesuch ab, weil die Spitalbehandlung und die nachfolgende
Arbeitsunfähigkeit sich auf einen Zeitraum nach Ablauf der Beschwerdefrist bezögen und
daher für das Gesuch um Fristwiederherstellung von vornherein unbeachtlich seien. Auf die
Beschwerde trat es nicht ein.

Der Beschwerdeführer wendet sich mit Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht.
Neben einer ganzen Reihe weiterer Anträge, die teilweise schwer verständlich und nicht mit
dem angefochtenen Beschluss in Verbindung zu bringen sind, beantragt er im
Wesentlichen, die Sache sei an das Obergericht oder an die Staatsanwaltschaft zur
"eindeutigen Anhandnahme" zurückzuweisen. Der Beschwerdeführer beantragt zudem
"URP, UP, URB!!!", was als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung
entgegengenommen wird.

E. 2
In der Beschwerde ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene
Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Um den Begründungsanforderungen zu
genügen, muss die beschwerdeführende Partei mit ihrer Kritik bei den als rechtsfehlerhaft
erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 146 IV 297 E. 1.2 mit Hinweis).
Das bedeutet, dass die Rechtsschrift auf den angefochtenen Entscheid und seine
Begründung Bezug nehmen und sich damit auseinandersetzen muss ( BGE 140 III 86 E. 2
mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene
appellatori sche Kritik am angefochtenen Urteil tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE 147
IV 73 E. 4.1.2 mit Hinweisen).

Die Privatklägerschaft ist zur Beschwerde in Strafsachen nur berechtigt, wenn der
angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG).



E. 3
Der Beschwerdeführer setzt sich nicht mit der Begründung des Obergerichts im
angefochtenen Beschluss auseinander. Aus seiner weitschweifigen Beschwerde, die
querulatorische Züge aufweist ("extrem massiver, korrupter Haltung sämtlicher
Amtsdienerschaften", "Terrorisierung", "Behörden[-]Verbrecher[-]Bande" etc.), ergibt sich
nicht, inwiefern der vorinstanzliche Beschluss im Ergebnis rechts- bzw. verfassungswidrig
sein soll. Er begnügt sich damit, die Zustellfiktion als "immerwährendes Märchen" zu
bezeichnen - dies ohne einen nachvollziehbaren Bezug zu dem ihn betreffenden Sachverhalt
und dessen rechtlicher Würdigung durch die Vorinstanz herzustellen. Zudem fehlt es an
einer hinreichenden Begründung, weshalb dem Beschwerdeführer eine Zivilforderung
zustehen und er als Privatkläger zur Beschwerde legitimiert sein soll. Die Beschwerde
genügt daher den gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht.

E. 4
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Die
Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist wegen offensichtlicher
Aussichtslosigkeit abzuweisen ( Art. 64 Abs. 1 BGG ).
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